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Zulassung für Onlineglücksspiele 

 

█████████████████▍

 

Ihre Anfrage vom 9. Oktober 2021 wurde an mich weitergeleitet, da das Informationsfreiheitsge-

setz nicht betroffen ist. 

 

Glücksspielsucht erzeugt viel Leid unter den Betroffenen und ihren Angehörigen. Der Bundesre-

gierung ist der Spieler- und Jugendschutz beim Glücksspiel ein wichtiges Anliegen. Allerdings 

liegt die Zuständigkeit für das Glücksspiel im Wesentlichen bei den Ländern, die mit dem 

Glücksspielstaatsvertrag Regelungen zu öffentlichen Glücksspielen getroffen haben. Zu den Zie-

len des Glücksspielstaatsvertrags 2021 gehört insbesondere, das Entstehen von Glücksspielsucht 

und Wettsucht zu verhindern und durch ein begrenztes Glücksspielangebot unter Gewährleis-

tung des Jugend- und Spielerschutzes Voraussetzungen für eine wirksame Suchtprävention zu 

schaffen. Hinsichtlich Ihrer Frage, warum Onlinespiel offiziell erlaubt ist, rege ich daher an, dass 

Sie sich an Ihr zuständiges Bundesland wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  
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